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AGB´s zur Ferienfreizeit nach Ameland der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius / St. Urbanus, Dorsten
Diese AGB’s sind den Kindern von den Erziehungsberechtigten, verständlich zu erklären.
Allgemeines
· Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind mit der Pfarrgemeinde Kath. Pfarrei St. Laurentius / Gemeinde St. Urbanus, vom 01.08.2026 bis 15.08.2026 ins Ferienlager nach Ameland fährt. Für die Zeit des Ferienlagers übertrage ich der Lagerleitung bzw. dem Betreuerteam das Erziehungsrecht mit dem Inhalt und Auftrag, mein/unser Kind zur Einordnung in die Gemeinschaft anzuhalten.
· Besuche der Kinder durch Eltern oder andere Personen im Ferienlager sind nicht möglich und daher nicht erlaubt. 
· Handys sind während der Ferienfreizeit nicht erlaubt, auch nicht als Spielgerät. Es gibt aber ein Lagerhandy, mit dem die Kinder kostenlos telefonieren können.
· Die Lagerleitung behält sich vor, Kinder nach Hause zu schicken, die schwere Ordnungsverstöße begehen, die sie selbst in Gefahr bringen oder andere gefährden, das Ansehen der Gruppe bei den Gastgebern erheblich schädigen oder es in grober Weise gegen die Gemeinschaft im Ferienlager verstößt.	
In diesem Fall sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet das Kind unverzüglich persönlich auf der Insel abzuholen und sie tragen alle Kosten für die frühzeitige Heimfahrt.		
Der Teilnahmebeitrag wird in einem solchen Fall nicht erstattet.
· Für Sachbeschädigungen oder ausgelösten Feuer-Fehlalarm, die durch Ihr Kind verursacht werden, müssen Sie in vollem Umfang aufkommen. Das Auslösen eines Fehl-Feueralarms kostet laut Hausordnung des Vermieters 500,-- Euro, egal ob die Feuerwehr kommt oder nicht.
· Wir weisen darauf hin, dass zum Programm auch die Teilnahme an nicht alltäglichen Aktivitäten, wie z.b. Wandern, Klettern, Schwimmen in natürlichen Gewässern, Geländespiele, der Umgang mit Küchengeräten und Werkzeugen, sowie Zeiten ohne unmittelbare Beaufsichtigung der Teilnehmer durch die Aufsichtspersonen gehören kann. Bei solchen Gelegenheiten können die Kinder neue, für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und das Erkennen, Ausschöpfen und Erweitern ihrer Fähigkeiten wertvolle Erfahrungen machen, sich dabei aber auch ggf. unbekannten, neuen und im Einzelfall auch riskanten Aufgaben aussetzen, sodass es auch bei größter Sorgfalt der Betreuer / der Teamer nie ausgeschlossen werden kann, dass hierbei Verletzungen und/oder andere Schäden entstehen.
· Ein geregeltes und interessantes Lagerleben ist nur möglich, wenn die Kinder auch leichte Arbeitsaufgaben übernehmen. Alle Aufgaben werden unter Mithilfe und Anleitung eines Betreuers oder einer Betreuerin erledigt.
· Nicht erlaubt ist außerdem, den Kindern, auf welche Art und Weise auch immer, mehr als das vereinbarte Taschengeld (zurzeit 35 €) zukommen zu lassen.
· Die Kinder sollten während der Ferienfreizeit keinerlei Sachen von besonderem Wert mit sich führen, die für die Durchführung nicht dringend notwendig sind (z.B. wertvoller Schmuck, teure Kleidung oder elektr. Geräte). Für die Beschädigung oder den Verlust solcher Gegenstände wird seitens des Veranstalters und des Teams keinerlei Haftung übernommen.
· Um Postkarten zu versenden können sie ihrem Kind deutsche Briefmarken mitgeben. Durch die Vernetzung der Lager auf der Insel werden die Postkarten dann regelmäßig nach Deutschland gebracht und dort in die Post gegeben. Das machen wir, weil es sündhaft teuer geworden ist, eine Postkarte direkt von der Insel zu versenden.
· Es können während der Freizeit Post über unsere Homepage an die Kinder geschrieben werden, die dann zeitnah an diese weitergeleitet werden.
· Den Kindern ist es erlaubt, in Dreiergruppen ohne Betreuer, in den Ort zu gehen.
· Die Kinder dürfen an gemeinsamen Schwimmveranstaltungen, unter Aufsicht, teilnehmen.
· Die Unterkunft ist mit Mehrbett – Zimmern ausgestattet, das Team versucht, die angegebenen Zimmerwünsche zu erfüllen, dies ist aber nicht immer in vollem Umfang möglich.
· Pro Kind sind nicht mehr als 18 kg Gepäck erlaubt, außerdem ist eine Reisetasche zu verwenden und kein Koffer.
· Die Kinder sind vom Anreise- bis einschließlich zum Rückreisetag über uns Kranken-, Unfall-, Haftpflichtversichert. Außerdem sind im Reisepreis enthalten:  alle Freizeitaktivitäten auf Ameland, Kennenlern‑Nachmittag, Hin- und Rückfahrt, Unterkunft und Verpflegung.
· Während der Ferienfreizeit gelten die zu dem Zeitpunkt aktuellen gesetzlichen Corona Schutzmaßnahmen, die wir konsequent umsetzen.

Reisekosten
· Die Reisekosten betragen 465 € zzgl. 35 € Taschengeld.
· Bei Rücktritt des Teilnehmers/der Teilnehmerin, gilt folgende Regelung:

· Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen durch einen Erziehungsberechtigten. Maßgeblich für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei der Leitung der Ferienfreizeit. Gemäß §651 e, III BGB ist es zulässig, eine Entschädigungspauschale zu verlangen:
· Vom Zeitpunkt der Buchung der Reise bis 15 Tage vor Reisebeginn sind dieses 60 % des Reisepreises, danach der volle Reisepreis.
· Volle Rückerstattung des Taschengeldes zu jedem Zeitpunkt.
· Der Reisepreis wird jedoch erstattet, falls ein andere/r Teilnehmer/in gefunden wird, jedoch wird die Anzahlung von 50 Euro grundsätzlich einbehalten. 
.	Hinweis: Denken sie bitte selber ggf. an eine Reiserücktrittsversicherung.
· Der Nichtantritt der Reise ohne schriftliche Rücktrittserklärung gilt nicht als Rücktritt vom unterschriebenen Reisevertrag. In diesem Fall bleibt der Teilnehmer/die Teilnehmerin zur vollen Bezahlung des Teilnehmerbeitrages verpflichtet.	



Medikamente / Krankheiten / Verletzungen
· Wenn ihr Kind während der Ferienfreizeit regelmäßige Medikamente oder auch Bedarfsmedikamente benötigen, sind separate Medikamentenbögen auszufüllen und spätestens bei der Abreise inkl. der Medikamente abzugeben.
· Im Falle einer Erkrankung, Vergiftung oder Verletzung meines Kindes dürfen alle ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen vorgenommen werden.
· Die verantwortliche Lagerleitung/Betreuer darf kleinere Erste‑Hilfe‑Maßnahmen (z.B. kleinere Wunden mit Pflaster versorgen, Verabreichung von frei verkäuflichen bzw. homöopathischen Medikamenten und Salben, Zeckenbehandlung, etc.) durchführen.
· Bei Erkrankungen oder Verletzungen, die nicht mit einem Pflaster oder oben beschriebenen Medikament behandelt werden kann, suchen wir die Malteser Sanitätsstation auf. Die ggf. eine Überweisung an einen Arzt veranlasst. Sollte dies notwendig sein, werden sie zeitnah von uns informiert.!

· Sollte Ihrem Kind bei der Reise etwas zustoßen und eine ärztliche Behandlung oder ein ambulanter / stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich sein, wird die Lagerleitung versuchen, unverzüglich mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sollte dies nicht möglich sein, erklären Sie sich damit einverstanden, dass die vom Arzt für dringend erachteten medizinischen Maßnahmen, in Absprache mit der Lagerleitung, auch ohne vorheriges Einverständnis vorgenommen werden können.
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